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§ 29 UEbG Aufgaben der
Übernahmekommission,
Vorfragenentscheidung

 UEbG - Übernahmegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.08.2023

(1) Die Zuständigkeit für alle in diesem Bundesgesetz geregelten Angelegenheiten liegt ausschließlich bei der

Übernahmekommission. Sie überwacht die Anwendung dieses Bundesgesetzes und entscheidet über alle nach diesem

Bundesgesetz zu beurteilenden Angelegenheiten. Die Übernahmekommission kann die Einleitung eines Verfahrens

jederzeit von Amts wegen beschließen. Sie ist auch zur Erstattung von Stellungnahmen, zur Beratung und zur

gütlichen Beilegung von Meinungsverschiedenheiten bei der Anwendung dieses Bundesgesetzes zuständig.

(2) Hängt die Entscheidung in einem zivilgerichtlichen Verfahren von der noch nicht vorliegenden Entscheidung einer

Vorfrage ab, die nach diesem Bundesgesetz zu tre en ist, so hat das Gericht das Verfahren zu unterbrechen und einen

Feststellungsbescheid der Übernahmekommission betre end die Vorfrage herbeizuführen. Parteien des

Feststellungsverfahrens sind die Parteien des zivilgerichtlichen Verfahrens, der Bieter und die Zielgesellschaft. An den

Bescheid, der über die Vorfrage abspricht, ist das Gericht gebunden.
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